
Zutrittsregeln 
Stand 01.03.2023 

Ab sofort entfällt die Testpflicht, 
die Maskenpflicht bleibt bestehen! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FFP-2-Masken-Pflicht 
 

- Erwachsene/Jugendliche über 14 Jahren:  
 Tragen einer FFP-2-Maske während des gesamten 
 Besuches,  

  
- Kinder ab 6 Jahren:  
 Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes  
 während des gesamten Besuches 

 

Weiterhin gilt: 
 

- Zutrittsverbot bei grippeähnlichen Symptomen  
oder ansteckenden Krankheiten 
 

- Händedesinfektion beim Betreten der Einrichtung 
 


